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Die Reichweite der Haftungsprivilegien nach dem SGB Vll außerhalb des
klassischen Arbeitsu nfalls
Typischer Anwendungsbereich der $$ 104ÍÍ. SGB Vll sind Arbeitsunfälle. Die dort genannten Haftungsausschlüsse
sind allerdings nicht lediglich bei Arbeitsunfällen im klassischen Sinne einschlägig; der Anwendungsbereich ist viel
weiter gefasst. Die Autoren geben einen Überblick über ausgewählte Fallgruppen, in denen die Haftungsprivilegien
der $S 104 ff. SGB Vll außerhalb von Arbeitsunfällen in Betracht zu ziehen sind.

Frank R. Primozic

lnsolvenzrisiken bei der Veräußerung von Anteilen gesellschafterfinanzierter
Unternehmen
Tritt ein Gesellschafter sein Gesellschafterdarlehen an einen Dritten ab, sind nach der Rechtsprechung des ll. und
des lX. Zivilsenats des BGH nachfolgende Tilgungsleistungen gegenüber dem Dritten und auch gegenuber dem Ge-
sellschafter anfechtbar, wenn die Abtretung bei lnsolvenzantragstellung nicht länger als ein Jahr zurücklag. Der Bei-
trag zeichnet die Rechtsprechung nach, zeigt sich hieraus ergebende Risiken auf und bietet Gestaltungsoptionen.
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Jetzt Onlinet Ze¡tschr¡ft für Rechtspotit¡k (ZRp) Ausgabe 2t2016
Aus dem lnhalt:
. Editorial: Entschärfung der Sanktionsregelungen für junge Arbeitslose (A. Rein)
. Themen der Zeit: Die Bundeswehr in Syrien (M. PayandehlH. Sauer)

Weisungsunabhängige Staatsanwallschaft? (E Rautenberg)
Bericht der Expertenkommission zur StPO-Reform (M. Gräfin von Galen'¡
Reform des Sachverständigenrechts (J. Lübling hotf)
Reform des Stiftungsrechts (J. NicolailN. Kuszlik)
Reform des Embryonenschutzgesetzes (R. M üller-Terpitz)

. Rechtspolitik im Gespräch: Strafrecht als ultima ratio (R. HammlR. Gerhardt)
Für NJW-Abonnenten mit NJWD|rekt-Registr¡erung sind die lnhalte der ZRP kostenlos abrufbar unter: www.beck-onl¡ne.de, Suche¡ngâbe: ,,ZBP Uahrl, [Seite]"
Eine Anleitung zur Reg¡str¡erung für NJWD¡rekt l¡nden S¡e unter: www.njude, Rubrik,,NJWD|rekt',.
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Aufsätze
Helmut Köhler

Das neue UWG 2015: Was ändert sich für die Praxis?
Der Autor erläutert die für die Praxis relevanten Anderungen durch das neue UWG 2015, das am 10.12.2015 in Kraft

getreten ist. Dabei zeigt er auch auf, welche Bestimmungen der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken durch

das Gesetz (noch) nicht umgesetzt worden sind und weist auf künftig zu klärende Fragestellungen hin.

Ronald Richter

Die neue soziale Pflegeversicherung - Ein leistungsrechtlicher Überblick
Der Beitrag stellt die Neuregelungen des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes vor, mit dem unter anderem ein neuer,

erweiterteiPflegebedürftigkeitsbegriff und ein neues Einstufungsverfahren mii fünf Pflegegraden eingefÜhrt werden.

Der Beitrag zeigt, dass die soziale Pflegeversicherung mit diesen Anderungen weitgehend neu geschrieben wird.

Robert Esser

Die Judikatur des EGMR im Strudel der Anhörungsrüge
Das BVerfG hat jüngst die Anwendung der,,Anhörungsrüge zur Beseitigung anderweitiger Grundrechtsverletzungen"

auf die Judikatur des EGMR erstreckt. Dies gibt Anlass zu grundsätzlicher Kritik an diesem Rechtsbehelf. Der Autor
legt dar, dass die hohen Anforderungen des BVerfG zu Mehrarbeit der Gerichte und zu Zeilverzögerungen führen.
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Kein Vorbehalt der Vertragsstrafe bei Aufrechnung vor Abnahme
(BGH, NJW 2016, 634)
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Rechtsprechung

EuGH

BVerfc

BGH 16.12.15 - XIZB516114

BcH 05.'t1.15 - VilZR43t15
ir

BGH 12.11.15 - ItZR204fi5

BcH 15.12.15 _ VtZR557t15

BcH 2710.15 - VIZR355/14

BcH 26.11.15 - VtZR48g14

BcH 07.01.16 - tZB110/14

OLG Frankfurt a. M.18.08.'15 - 22U 147113

OLG Köln 05.11.15 - 21UF32/15

OLG Karlsruhe 28.07.15 - 18UF2Æ113
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Beginn der Verjährungsfrist für Rückforderungsansprüche der Schwiegereltern

Vorbehalt der Vertragsstrafe nach Aufrechnung gegen Werklohnforderung

Aufrechenbarkeit von Ansprüchen gegenüber Haftentschädigungsansprüchen

unterlassene Aufklärung des widerspruchs von Gutachten als Gehörsverletzung

unterlassene Beweiserhebung über Behandlungsalternative als Gehörsverletzung

Versäumnisurteil nach verworfenem Ablehnungsgesuch - Revision (Anm.Würdinger)

Herausgabevolfstreckung bei Versendungs-/ Verbringungspflicht (Anm. Scháfer)

Treuwidr¡gkeit einer Nachforderung objektiv zu Unrecht abgezogener Skonti

Antrag auf Erfüllung der im iranischen Ehevertrag vereinbarten Morgengabe

Abtrennung der Folgesache Zugewinn

lnternationale Zuständigkeit für Sorgerechtsverfahren bei Kindesaufenthalt in Trirkei

Verfahrenskostenhilfe bei Unterbrin gun g eines Kindes

Ausgleichsanspruch bei Wechsel des Kindes zum anderen Elternteil (Ls.)
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Staatliche Förderung von katholischen Schwan gerenberatungsstellen

Nachzugsanspruch auf Grund Vaterschaftsanerkennun g

Einführung der qualifizierten elektronischen Signatur in Behörde (Ls.)
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lMit Beilage NJW'Spezial Heft 4/2016
Aus dem lnhalt:

' Mieþ und lmmobilienrecht: Rechtsschutz gegen unbefugie Einladung zur Eigentümerversammlung
. Erbrecht: Tücken der Testamentsrücknahme aus amflicher Verwahrung
. Baurecht: Fallstricke bei Bedenkenmitteilungen durch den Auftragnehmer
. Arbeitsrecht: Anderweitiger Erwerb und böswilliges unterlassen des Arbeitnehmers
. Strafrecht: Das BVerfG und der Europäische Haftbefehl
. Anwalt und Kanzlei: Die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt

' Familienrecht, Verkehrsrecht, Gesellschaftsrecht, lnsolvenzrecht, Verfahrens- und Kostenrecht: Rechtsprechungsübersichten
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Städte sind das direkte
Sprachrohr in Europa

Die sozialen Folgen der Wirtschafts und Fi-

nanzkrise, der demografische Wandel, Fra-
gen der lntegration und Migration, sowie der
klimaverträgliche Umbau unserer Gesell-
schaft werden in Städten und Gemeinden
reaL Kommunen sind der Seismograph ge-
sellschaftl i cher Veränderu ngen. Verfah -

rensabläufe u nd Entscheidu ngsprozesse
vollziehen sich in Städten und Gemeinden
so transparent wie sonst wohl auf keiner an-
deren Ebene der politischen Willensbildung.
Dem oft kritisieften Mangel an Transparenz
politischer Entscheidu ngsfindu ng, gerade

auf europäischer Ebene, konnen Kommu-
nen am effeldivsten begegnen. Städte und
Gemeinden sind der zentrale Ort für die Mit-
wirkung der Bürgerinnen und Bürger an den
Angelegenheiten der örflichen Gemein-
schai?. Sr'e sind auch für die Mitglieder des
Europáischen Parlaments jene Ebene, wo
sie den stärksten direkten Zugang zu den
Menschen finden. Kommunen sìnd durch
die gegenwartigen Entwicklungen verstärk-
tem Druck ausgesetzt. Die Nachfrage nach
kommunalen Dienstleistungen ist gestiegen,
die kommunalen Finanzen sind angespannt.
Dennoch brauchen Stàdte und Gemeinden
entsprechende Flexibilitat und EntscheÌ
dungsfreiheit. Sie brauchen eine stärkere
Aufwertung ihrer politischen Stellung auf eu-
ropàischer Ebene - sre srnd das direlde
Sprachrohr der Bürgerinnen und Bürger

a

d,W
Dr. Thomas Weninger
Generalsekretär des Osterre¡chischen Städtebundes
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Europa braucht den
sozialen Wohnbau

Angesichts der wachsenden Bevolkerungs-
zahlen in den europäischen Städten und
der damit verbundenen Verknappung von
leistbaren Wohnungen wird die Bereitstel-
lung von sozialem Wohnraum wohl eine der
größten Herausforderungen sein, die auf
die Metropolen in Zukunft zukommt. Um für
die Sicherung des leistbaren Wohnens auf
europäischer Ebene einzutreten, startete
die Stadt Wien vergangenes Jahr eine lniti-

ative zu ,,Erhaltung und Ausbau eines
sozialen und nachhaltigen Wohnbaus in
Europa'. Zwischenzeitlich haben Bürger-
meisterlnnen von 30 europäischen Metro-
polen mit mehr als 33 MÌllionen Eìnwohner-
lnnen die Wiener Resolution untezeichnet,
,Abserts von Pafteigrenzen und bei aller Be-
füruortung der Europâischen Union findet
diese sachliche demokratische lnitiative

breite Zustimmung, Wir wollen keine soziale
Trennung, sondern soziale Durchmischung,
lm EU-Beihilfenrecht wird der soziale
Wohnbau auf eine klar def,nierte Zielgruppe
von benachteiligten Bürgerlnnen und sozial
schwächeren Bevöl keru ngsgruppen ei nge-
schränkt, Dabei sollten alle Verantwortli-

chen daran interessier-t sein, dass es rn
ganz Europa für alle Menschen leistbare
Wohnungen gibt. Geforderter Wohnbau
muss für breite Schichten der Bevolkerung
zugänglich sein und darf nicht auf einkom-
mensschwache Gruppen beschränkt wer-

den, Wohnen ist ein Grundrecht!

Bürgermeister Dr, Michael HäuPl

Pràs¡dent des Osterreichischen Städtebundes
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bisschen am Router. Wenn das nicht reicht, hilft ein Repeater - der aber richtig
ausgewählt und konfiguriert sein will.
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Uulkan: Erste Benchmarks
Vulkan heißt die neue
3D-Schnittstelle, die Spiele
beschleunigen und auf allen
erdenklichen Plattformen und
Betriebssystemen laufen soll.
Konkurrenz für DirectX und
OpenGL? Erste Benchmarks
mit dem Rätselspiel Talos
Principle zeigen, dass Vulkan
viel 3D-Performance fieisetzt.



Laser-Mufus für
Arbeitsgruppen

Leistu ngsfä hige Multifunktions-
drucker fürs Team ersetzen

mehrere Arbeitsplatzgeräte
und sparen dadurch Platz und.
Energie. Sie drucken schneller
und sparsamer und lassen sich

mit weiteren Papierfächern,
WLAN- oder NFC-Modulen gut
erwe¡tern. Die günstigsten
Geräte kosten kaum mehr als

ein Arbeitsplatzmodell.

i
Ein 64-Bit-P r ozessor m it
höherer Taktfrequenz, WLAN

und Bluetooth sind die
wichtigsten Neuerungen des
Raspberry Pi 3. Doch Raspbian
nutzt weiterhin nur 32-B¡t-
Code und es fehlen Hardware-
Decoder für moderne Video-
Codecs. Wir haben den neuen
40-Euro-Bastelcomputer
schon getestet.
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Die Mathematik der neuronalen Netze

Kl-Werkbank AzureML

Neuronales Netz selbst programmieren

Google-Kl spielt Go

lassen Sie denken!
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Barbara Amon: Führung und Gesundheit - aktuelle Ansätze

Wir verbringen einen großen Teil unseres wachen Lebens in der Arbeit und somit auch mit unseren Kollegen sowie
Führungskräften. Durch gesunde Führung kann die Produktivität von Mitarbeitern nachhaltig gesichert und sogar gesteigert
werden. Denn der FührungsstiI hat einen bedeutenden Einfluss auf die Energie, die Gesundheit und die Motivation der
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+Editorial ,...
Kein Widerrufsrecht bei vertraglich vereinbarten Tarifanpassungen
Von Helmut Ofner

L-! !F^^^-^olo*truf, uþJcr uur rL

* Kriminalpolitische Kontrollbefugnis von Tatgerichten beim Schutz
finanzieller lnteressen der EU im Lichte der Gewaltenteilung
Anmerkungen zur EuGH-Vorabentscheidung im Fall Taricco ualltalien (20151

In seiner Vorabentscheidung im FalI Tøricco uø/Italien hat der EuGH dem Tatgericht aufgetragen, die
nationalen Bestimmungen zu den Verjährungsfristen direkt und ohne weitere Umwege danach zu prüfen,
ob in einer Vielzahl von Fällen wirksame und abschreckende Maßnahmen zum Schutz der EU-Finanz-
interessen gewährleistet werden. Die Entscheidungsbegründung wirft Fragen zum Grundsatz der Gewaiten-
teilung auf, die in diesem Beitrag im Lichte des österreichischen Rechts erörtert werden.
Von Lukas Stffier

* Union Aktuell
Von Alina Lengauer

'* EuGH-Rechtsprechungsübersicht: ZfRV-LS 201 6/1 -6
1: Mindestpreisregelung für alkoholische Getränke nicht zulässig
2: Präzisierung des Begriffs der ,,Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten"
3: Erfordernis des ,,Mindestlohns" bei öffentlichen Aufträgen zulässig
4: Präzisierung des Begriffs ,,Entlassung"
5: Ort der Dienstleistung bei elektronisch erbrachten Dienstleistungen
6: Begriff des,,außergerichtlichen Schriftstücks"

I t ! t ! Í 'ì ' !ri'lternílïlüf^rij;ils i"'i'tr, Jrrc{l i 11

-* Die Rückverweisung des türkischen IPRG auf das deutsche Güterrecht
in Bezug auf das unbewegliche Vermögen . . . 25
zu OLG Köln 11 .2.2014,2Wx245/13
Der Beschluss des OLG Köln vom 1I.2.2014 hat deutlich gemacht, dass die Anwendung des S 1371 Abs I
BGB eine neue Dimension der Problembereiche berühren kann. Das OLG hat die Rùckverweisung des

türkischen IPRG nicht angenommen. Die Begründung des OLG Köln widerspricht der Beobachtung, dass

die güterrechtliche Auseinandersetzung auf den Normen, die für den Güterstand gelten, basiert. Es ist rlot-
wendig, zuvor den geltenden Güterstand zu bestimmen, um die güterrechtliche Auseinandersetzung zu
verwirklichen, da sie ohne gleichzeitige Festlegung des Güterrechtsstands nicht durchführbar ist. Die güter-"
rechtliche Auseinandersetzung stellt nicht nur eine Begründung der Entstehung des maßgeblichen Güter-
stands des anwendbaren Rechts dar, sondern die Entstehung des maßgeblichen Güterstands des anwendba-
ren Rechts verkörpert eine unabdingbare Voraussetzung der Existenz des Art 15 Abs 2 IPRG. Die Rück-
verweisung des türkischen IPRG ist anzunehmen, so dass das deutsche Güterrecht in Bezug aufdas unbe-
wegliche Vermögen anwendbar wird. Unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Erblasserin und ihr
Mann im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft gelebt haben und die Erbnachfolge nach
deutschem Recht zu beurteilen ist, existiert mithin keine rechtliche Grundlage, um die Anwendung des

S 1371 Abs I BGB zu verweigern.
Von Barbara KowøIczyk

"l Rechtsprechungsübersicht: ZfRV-LS 2016/7-11 . . , 30
7: Yefiräge über die Einräumung von Rechten oder die Übertragung eines Immaterialgüterrechts sind
rechtswahlfáhig
B: Klagen auf Begrtindung dinglicher Rechte sind von der ausschließlichen Zuständigkeit gem Art22
Nr 1 EUGWO nicht erfasst. (Helmut Ofner)
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9: Bei der Entscheidung über die RücKührung eines Kindes nach HKÜ ist das Kindeswohl auch noch im
Vollstreckungsverfahren zu berücksichtigen.
Dabei sind nur jene Sachverhalte relevant, die sich nach der Erlassung der Entscheidung im Titelver-
fahren ereignen. (Helmut Ofner)
10: Zivilrechtliche Prospekthaftung richtet sich nach der Rechtsordnungjenes Staats, in dem zielgerich-
tet auf den Kaufentschluss der Anleger eingewirkt wird (Marktort).
l L Wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche richten sich nach dem Marktortrecht

Ð Grundfragen des Europäischen Kollisionsrechts
Bericht über die am 18. 9. 2015 in München veranstaltete Tagung des Jungen Kollegs der Baye-
rischen Akademie der Wissenschaften
Von Stephanie Nitsch

¡

Rechtsvergfæichung unei
Ëu ncpåiscl-res Frivatrecht
-t Das Paradox von mehr Anspruch und weniger Ertrag - die Erbensuche im
Rechtsvergleich zwischen Österreich und Deutschland. . . .

Mit der Entlohnung gewerblicher Erbensucher aus Geschäftsführung ohne Auftrag vertritt der OGH seit
längerem eine dogmatisch konsistente und wirtschaftlich ausgewogene Linie. Eine im August 2014 ergan-
gene Entscheidung hat diese Doktrin um eine entscheidende Facette zur Höhe der Entlohnung präzisiert.
Diese Ergänzung erfordert eine klarstellende Anmerkung, auch und vor allem im Lichte eines Vergleichs
mit der abweichenden Rechtsprechung und herrschenden Ansicht in Deutschland.
Von Tim W. Dornis

* Das österreichische Grundbuchsystem vor dem Hintergrund des Unionsrechts. , .

Überlegungen zum Vorabentscheidungsverfahren in der Rs Piringer
Bisher hat sich der EuGH mit dem Rechtsregime für Notariate in den Mitgliedstaaten beschäftigt. Dem
gegenùber betrifft der hier zu besprechende Vorlagebeschluss das Grundbuchrecht. Richtiger Ansicht nach
sind auch hier keine Veränderungen angezeigt.
Von Christian Waldhoff
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347

Auslandsrecht (österreich)

Haftpf lichtversicherung

OGH 30.4.2015 (7Ob63/15p) RettungskosienersatzfürEinfangenundBetäubenentwichenerRinder

Der Buchstabe L hinter dem Kurzinhalt bedeutet, dass von der Entscheidung nur der Leitsatz veröffentlicht wird.
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Elternzeitvertretung bereits bei Ankündigung von
Elternzeit möglich
BAG, Urteil vom 09.09.2015 -7 AZR148ll4
DBr r 89330

Betriebsübergang

Nach mehreren Betriebsübergängen besteht kein
Widerspruchsrecht gegenüber dem Ersterwerber
BAG, Urteil vom 16.07.2015 - I AZR 266/13

D8r r 6s963

Urlaubsrecht

Kurzfristige Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses
kann für Erfüllung der Wartefrist des 5 4 BUrIG
unschädlich sein
BAG, Urteil vom 20.10.2015 -9 AZR224|14

DBl 189999
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KONZERNRECHT
Ka pitalmarktrecht
Die WpHG-Änderungen vom November 2015
RA Dr. Klaus-Dieter Stephan, Frankfurt/M.
Das Gesetz zur Umsetzung der Transparenzrichtlinie-Ände-
rungsrichtlinie ist in wesentlichen Teilen am 26.11.2015 in Kraft
getreten. Der Beitrag analysiert die bedeutendsten Änderun-
gen des WpHG durch das Umsetzungsgesetz. Dabei geht es

insbesondere um die Neuerungen bei den Stimmrechtsmel-
dungen, bei den lnformationspflichten zu Wertpapieren, bei
der Finanzberichterstattung und beim Enforcement sowie um
die Verschärfungen im Sanktionsregime.

DK1189794

STEUiRRECHT
Umwa nd hrn gssteuerrecht

Die Übertragung unvermessener Grundstücksteil-
flächen bei der Ausgliederung von Teilbetrieben
WP/SIB Dr. Jens Hageböke, Bonn
Der Beitrag gibt Hinweise, wie unvermessene Teilflächen, die
einem Teilbetrieb im Zuge der Einbringung bzw. Ausgliede-
rung zuzuordnen und aufden aufnehmenden Rechtsträger zu
übertragen sind,,,steuerunschädlich" mitübertragen werden
können, wenn zivilrechtlich eine rechtliche Übertragung der
Grundstücksteilfl ächen, die dem einzubringenden Teilbetrieb
zuzuordnen sind, erfolgen soll.

ÐK1 187944

Grunderwerbsteuer
Brennpunkt 5 6a GTESIG: Neueste Entwicklungen
und Anmerkungen zu möglichem EU-Beihilfe-
charakter
StB Dipl. iur. oec. Frieder B. Mörwald, Bonn /
StB Dipl.-Kfm. Manuel Brühl, München
Der Beitrag bewertet die aktuelle Rechtsprechung zu den Vo-
raussetzungen zur Gewährung der Steuervergünstigungen
bei Umstrukturierungen im Konzern. Dabei wird sowohl die
jüngste Entscheidung des FG Düsseldorf zur Seitwärtsabspal-
tung einer Tochtergesellschaft zur Neugründung analysiert als

auch die aktuellen BFH-Beschlüsse vom 25.11.2015, in denen
das BMF zum Beitritt aufgefordert wurde und der BFH seine
beihilferechtlichen Bedenken äußerte.

DKl X9047f

BITANZRECHT/RECHN UNGSTEGUNG
Abschl ussprüfu ng

Reform der Abschlussprüfung: Die Umsetzung
der prüfungsbezogenen Vorgaben im RegE eines
Abschlussprüfungsreformgesetzes (AReG)

Thomas Blöink, tt.M. (McGill) /
Dr. Reto Moritz Woodtli, beide Berlin
Das Jahr 2016 steht im Zeichen der Neuregelungen der Ab-
schlussprüfung von Einzel- und Konzernabschlüssen. Der Bei-
trag stellt die bevorstehenden Änderungen der prüfungsbezo-
genen Vorgaben im AReG dar, das seit dem 16.12.2015 als Re-
gierungsentwurf vorliegt. So analysiert er z.B. die besonderen
Vorschriften zur Prüfung von Unternehmen von öffentlichem
lnteresse, die Anforderungen an die Kommunikation des Ab-
schlussprüfers mit den geprüften Unternehmen, die zulässigen
Nichtprüfungsleistungen, die Anforderungen an den Wechsel
des Prrifers und die erweiterten Pflichten des Prüfungsaus-
sçhusses bei Unternehmen von öffentlichem lnteresse. Einen
weiteren Schwerpunkt bilden die geänderten Sanktionsvorga-
ben.

DK1 189793

lnhaltsverzeichnis

ENTSCHEIDUNGEN

KONZERNRECHT
Aktienrecht
Schätzung des Unternehmenswerts im Spruchver-
fahren
BGH, Beschluss vom 29.09.2015 - ll ZB23114

DK1 189880

Aktienrecht
Squeeze-out: Anforderungen an die Bestimmung ei-
ner angemessenen Barabfindung bei Bestehen eines
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags
OLG Düsseldorl Beschluss vom 11.05.2015 -l-26W 2113

(AktE)

DK1"t6770A

Aktienrecht
Anforderungen an den Nachweis des Anspruchs auf
eine höhere, in einem Spruchverfahren bestimmte
Barabfindung
OLG Koblenz, Urteil vom 10.09.2015 - 6 U 58/15

DK1164476

s.65

STEUERRECHT

Grunderwerbsteuer
Beitrittsaufforderung an das BMF: Voraussetzungen
für die Steuerbefreiung nach 5 6a GTEStG: Unter-
gang und Neuentstehung eines Rechtsträgers
BFH, Beschluss vom 25.11.2015 - 1l R 62114

tK1187755 s.101
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Grunderwerbsteuer
Beitrittsaufforderung an das BMF: Voraussetzun-
gen für die Steuerbefreiung nach S 6a GTEStG:

Herrschender Rechtsträger
BFH, Beschluss vom 25.11.20f5 - ll R 63/14
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I FRS/Rechnungslegung

Die Bilanzierung und Bewertung von
Verpflichtungen aus insurance-linked securities
Dr. Frank Angermann / Prof. Dr. Thomas Hartung,

beide München
Der Standardenrwurf ED/2013/7 erfasst nicht nur klassische
(Rück-)Versicherungsverträge, sondern auch Verbriefun-
gen von Versicherungsrisiken (insurance-linked securities).
lm Vergleich zum derzeitigen Regelungsstand nach IFRS 4
zeichnet sich in ED/2013/7 ein modifiziertes Verständnis von
Versicherungsrisiko sowie eine veränderte Bilanzierung der
Verpfl ichtungen aus Verbriefungstransaktionen ab. Der Bei-
trag erläutert, wie diese Verpflichtungen nach IFRS 4 (Phase l)

beim Emittenten bilanziert werden und zeigt aul welche
Auswirkungen sich durch ED/2013/7 (IFRS 4 Phase ll) ergeben
können.

KORl 183660

I FRS/Rechnungsleg ung
Zur Abbildung der Gesellschaftsanteile von Nicht-
Kapitalgesellschaften im lFRS-Konzernabschluss
Marc Schild, M.5c., Saarbrücken
Die Bilanzierung des gesellschaftsrechtlichen Elgenkapitals
von Nicht-KapGes. stellt eine im lFRS-Regelwerk nur unzu-
reichend behandelte Thematik dar. Dies gilt zum einen für
an Tochterpersonenhandelsgesellschaften gehaltene Min-
derheitenanteile, zum anderen aber auch für kündbare Ge-
sellschaftsanteile auf Ebene der Muttergesellschaft. ln dem
Beitrag werden verschiedene bilanzielle Abbildungs- und
Bewertungsmöglichkeiten aufgezeigt und eine stringente
Lösung entwickelt.

KOR1 1 90ó48

Rechnungslegung

Die Glättung des lnventarwerts bei der Bewertung
von lmmobilien-Sondervermögen
Dr. Philipp Reinbacher, Hamburg/Hagen /
Tina Frehse, M.5c., Hamburg
Der Anlegerschutz spielt bei lnvestmentprodukten tradit¡o-
nell eine große Rolle. lm Rahmen der Ante¡lwertermittlung ist
daher bei lmmobilien-Sondervermögen eine Bewertung auf
Basis des lnventarwerts vorzunehmen. Hieraus leiten sich in
der Praxis zahlreiche Bewertungsfragen ab, so auch die nach
einer ,,gerechten" Bewertung im Hinblick auf den Zeitas-
pekt. ln dem Beitrag wird die Wertermittlung von Anteilen
an offenen lmmobilien-Sondervermögen behandelt und die
erstrebte Gleichbehandlung der einzelnen Anleger solcher
Publikumsfonds betrachtet.

KOR1 190649

Handelsbilanzrecht/Rechnungslegung

Geplante Entlastung bei der Bewertung von
Pensionszusagen nach HGB

Dr. André Geilenkothen, Mülheim an der Ruhr /
Dr. Christian Rasch, München
Am 18.02.2016 hat der Bundestag einem Gesetzentwurfzur
Übernahme der Wohnimmobilienkreditr¡chtline zugestimmt,
der u.a. eine Ànderung des S 253 Abs.2 HGB zur Bestimmung
des Rechnungszinssatzes zur Abzinsung von Pensionsrück-
stellungen beinhaltet. lm Kern soll zukünftig ein 1O-jähriger
anstatt des bislang anzuwendenden 7-jährigen Durchschnitts-
zinses der Bewertung von Pensionsrückstellungen zugrunde
gelegt werden. ln dem Beitrag werden die Auswirkungen die-
ses Änderungsvorschlags simuliert und der Gesetzentwurf vor
dem Hintergrund der dabei erhaltenen Ergebnisse gewürdigt.

KORl 192216

Abschlussprüfung/Rechnungslegung

Die freiwillige Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten
aus legitimationstheoretischer Perspektive
lsabel Fabian, M.Sc., Leuna / Dr. Esther Pittroff, Leipzig
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund zunehmender globaler
Krisen wie dem Klimawandel ist das Thema Nachhaltigkeit in

den Fokus gerückt. Vor allem kapitalmarktor¡entierte Unter-
nehmen reagieren auf diesen Trend mit der Veröffentlichung
von Nachhaltigkeitsberichten. Obwohl eine Prüfung dieser
Berichte nicht vorgeschrieben ist, lässt doch eine signifikan-
ten Anzahl von Unternehmen diese freiwillig prüfen. In dem
Beitrag werden Motive hierfür untersucht.

KOR1 168474

Corporate Governance/Rechnungslegung

Corporate Governance, lnvestorenschutz und
Rechnungslegung (Teil 2)

Prof. Dr. Manfred Kühnberger, Berlin
Was unter einer guten Corporate Governance zu verstehen
ist, kann sehr verschieden gedeutet werden. ln dem Beitrag
werden ausgehend von den Erkenntnissen zahlreicher Studien
Einfl ussfaktoren auf die Corpòrate Governance kapitalmarkt-
or¡ent¡erter Unternehmen hergeleitet. lm zweiten Teildes Bei-

trags werden weitere Corporate Governance-Mechanismen
untersucht und Erfolgsmaße für eine gute Corporate Gover-
nance hergeleitet.

KOR1 1884f6

FAITSTUDIE
I FRS/Rechn u ngsleg u ng

Bilanzierung von Carve-Out-Transaktionen
WP/StB ßalf Geisler / WP Gerd Winterling, beide

Eschborn/Frankfurt
ln der Fallstudie werden die spezifischen Situationen und
Gründe für die Aufstellung von Carve-Out-Abschlüssen eruiert
und die mit der Erstellung dieser Abschlüsse einhergehenden
wesentlichen Bilanzierungsaspekte sowohl aus der Perspekti-
ve des Erwerbers als auch des Veräußerers analysiert. Ein be-
sonderes Augenmerk wird dabei sowohl auf die Darstellung
der bilanziellen Praxisprobleme, die typischerweise bei der
Erstellung von Carve-Out-Abschlüssen auftreten, als auch auf
die ldentifikation von Gestaltungsmöglichkeiten und die Dar-

stellung von wesentlichen Ermessenspielräumen im Rahmen

der Allokation von Vermögenswerten und Schulden bzw. Er-

trägen und Aufwendungen gerichtet.

KORl 1 92280
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Entwurf eines Practice Statement zu den IFRS

WP Prof. Dr. habil. Robin Mujkanovic

Bilanzierung der Altanteile bei sukzessiven
Unternehmenserwerben
lmplikationen aus der Anwendung der
Bewertungsleitllnien des lFRS 1-3

Dr. Nils Cimpel-Henning

linderungen des WpHG infolge der
EU-Transparenzrichtlinie
Eine ü berblicksartige Darstell u ng und ausgewä h lte
Problemfelder
WP Moritz Diemers und Dr. Niklas B. Homfeldt
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57 Neue Leasingbilanzierung: IFRS X6 - Leases

WP Dr. Daniel T. Fischer
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Erfassung von Währungsdifferenzen in den
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WP Dr. Jens Fre¡berg
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WP/StB Dr. Norbert Lüdenbach
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